
Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— den Antrag auf Beweisaufnahme für zulässig zu erklären und 
ihm stattzugeben; 

— das Vorbringen in der Klageschrift für zulässig und begrün
det zu erklären; 

— Art. 1 Abs. 1 des angefochtenen Beschlusses für nichtig zu 
erklären, soweit darin festgestellt wird, dass Art. 12 Abs. 5 
TRLIS (Texto Refundido de la Ley sobre el Impuesto de 
Sociedades) (Körperschaftsteuergesetz), wenn er auf Betei
ligungserwerbe angewandt wird, die eine Kontrollübernahme 
bewirken, Merkmale einer staatlichen Beihilfe aufweise; 

— hilfsweise, Art. 4 des angefochtenen Beschlusses für nichtig 
zu erklären, soweit darin die Rückforderungsanordnung 
auch auf Rechtsgeschäfte bezogen wird, die vor der Ver
öffentlichung des den Gegenstand der vorliegenden Klage 
bildenden endgültigen Beschlusses im Amtsblatt der Europäi
schen Union geschlossen wurden; 

— weiter hilfsweise, Art. 1 Abs. 1 sowie, äußerst hilfsweise, 
Art. 4 des angefochtenen Beschlusses für nichtig zu erklären, 
soweit sie sich auf Rechtsgeschäfte in Marokko beziehen; 

— der Kommission die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die vorliegende Klage ist gegen den Beschluss K(2010) 9566 
endg. vom 12. Januar 2011 über die steuerliche Abschreibung 
des finanziellen Geschäfts- oder Firmenwerts bei Erwerb von 
Beteiligungen an ausländischen Unternehmen gerichtet. 

Die Klagegründe und wesentlichen Argumente sind dieselben 
wie im Verfahren T-399/11, Banco de Santander und Santusa 
Holding/Kommission. 

Rechtsmittel, eingelegt am 27. Juli 2011 von Livio Missir 
Mamachi di Lusignano gegen das Urteil des Gerichts für 
den öffentlichen Dienst vom 12. Mai 2011 in der 
Rechtssache F-50/09, Missir Mamachi di Lusignano/ 

Kommission 

(Rechtssache T-401/11 P) 

(2011/C 282/73) 

Verfahrenssprache: Italienisch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführer: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove- 
Avelgem, Belgien) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte F. Di 
Gianni, R. Antonini, G. Coppo und A. Scalini) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Europäische Kommission 

Anträge 

Der Rechtsmittelführer beantragt, 

— das Urteil des Gerichts für den öffentlichen Dienst (Erste 
Kammer) vom 12. Mai 2011 in der Rechtssache F-50/09, 
Livio Missir Mamachi di Lusignano/Europäische Kommission 
aufzuheben, mit dem seine gemäß Art. 236 EG und Art. 90 
Abs. 2 des Beamtenstatuts erhobene Klage auf Aufhebung 
der Entscheidung der Anstellungsbehörde vom 3. Februar 
2009 und Verurteilung der Kommission zum Ersatz der 
immateriellen und materiellen Schäden, die durch die Er
mordung von Alessandro Missir Mamachi di Lusignano 
und seiner Ehefrau entstanden sind, abgewiesen wurde; 

— die Kommission zu verurteilen, an den Kläger und die von 
ihm vertretenen Rechtsnachfolger von Alessandro Missir 
Mamachi di Lusignano zum Ersatz ihrer immateriellen und 
materiellen Schäden sowie des vom Opfer vor seinem Tod 
erlittenen immateriellen Schadens einen Geldbetrag zu 
zahlen; 

— der Kommission die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. 

Rechtsmittelgründe und wesentliche Argumente 

Zur Stützung des Rechtsmittels macht der Rechtsmittelführer 
drei Rechtsmittelgründe geltend. 

1. Erster Rechtsmittelgrund: Das Gericht für den öffentlichen 
Dienst habe die Klage auf Ersatz der immateriellen Schäden, 
die der Kläger, Alessandro Missir und seine Erben erlitten 
hätten, zu Unrecht für unzulässig erachtet. 

Zur Stützung dieses Rechtsmittelgrunds macht der Rechts
mittelführer erstens geltend, dass das Gericht für den öffent
lichen Dienst den sogenannten Übereinstimmungsgrundsatz, 
nach dem eine Übereinstimmung von Anspruchsgrundlage 
und -gegenstand lediglich zwischen der gemäß Art. 90 Abs. 
2 des Status erhobenen Beschwerde und der gemäß Art. 91 
des Statuts erhobenen Klage und nicht bereits zwischen dem 
Antrag gemäß Art. 90 Abs. 1 und der Beschwerde gemäß 
Art. 90 Abs. 2 erforderlich sei, in sinnwidriger, fehlerhafter 
und diskriminierender Weise angewandt habe. Zweitens be
schränke die vom Gericht für den öffentlichen Dienst ver
tretene Auslegung des Übereinstimmungsgrundsatzes die 
Ausübung des Grundrechts auf effektiven gerichtlichen 
Rechtsschutz, das u. a in Art. 47 der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union niedergelegt sei. 

2. Zweiter Rechtsmittelgrund: Das Gericht für den öffentlichen 
Dienst habe zu Unrecht festgestellt, dass die Kommission für 
die entstandenen Schäden lediglich zu 40 % hafte. 

Zur Stützung dieses Rechtsmittelgrunds macht der Rechts
mittelführer geltend, dass das Gericht für den öffentlichen 
Dienst das Verhältnis zwischen dem unrechtmäßigen Verhal
ten der Kommission und den möglichen Folgen dieses Ver
haltens nicht korrekt bewertet habe, da der dem Beamten 
entstandene Schaden eine unmittelbare und vorhersehbare 
Folge des fahrlässigen Verhaltens des Organs sei. Außerdem 
hafte die Kommission, auch wenn der Schaden durch das 
Zusammentreffen verschiedener Ursachen entstanden sei, ge
samtschuldnerisch mit dem Mörder für den Ersatz des Scha
dens. Dem vom Rechtsmittelführer gegenüber der Kommis
sion erhobenen Antrag auf Schadensersatz müsse daher in 
vollem Umfang stattgegeben werden.
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3. Dritter Rechtsmittelgrund: Das Gericht für den öffentlichen 
Dienst habe zu Unrecht festgestellt, dass die Kommission 
den von ihr zu verantwortenden Schaden durch die gegen
über den Erben des Alessandro Missir bereits erbrachten 
statutarischen Leistungen vollständig ersetzt habe. 

Zur Stützung dieses Rechtsmittelgrunds macht der Rechts
mittelführer geltend, dass nach den aus der ständigen Recht
sprechung der Gemeinschaftsgerichte herleitbaren Grundsät
zen andere als die in Art. 73 vorgesehenen statutarischen 
Leistungen nicht mit Schadensersatz zusammenfallen könn
ten, da es sich um Leistungen handle, die sich von Schadens
ersatz in der Regel durch ihren Grund, ihre Voraussetzungen 
und ihren Zweck unterschieden. Da die Kommission den 
von ihr zu verantwortenden Schaden nicht vollständig er
setzt habe, sei sie folglich zu verurteilen, an den Rechtsmit
telführer die Beträge zu zahlen, die erforderlich seien, um die 
von dem ermordeten Beamten und seinen Rechtsnachfolgern 
erlittenen Schäden in vollem Umfang zu ersetzen. 

Klage, eingereicht am 29. Juli 2011 — Preparados 
Alimenticios del Sur/Kommission 

(Rechtssache T-402/11) 

(2011/C 282/74) 

Verfahrenssprache: Spanisch 

Parteien 

Klägerin: Preparados Alimenticios del Sur, SL (Murcia, Spanien) 
(Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt I. Acero Campos) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— den Beschluss, die Erlasssache an die spanische Zollbehörde 
zurückzuverweisen, für nichtig zu erklären; 

— der Kommission aufzugeben, über den Erlassantrag der Prea
lisur S.L., der für den von Zukan S.L. gestellten Antrag 
unmittelbar maßgeblich ist, zu entscheiden; 

— der Kommission im Hinblick auf ihre Entscheidung über den 
genannten Antrag aufzugeben, alle erforderlichen Maßnah
men und Schritte — einschließlich solcher gegen die spa
nische Zollverwaltung — zu erlassen bzw. zu setzen, um 
über alle Elemente zu verfügen, die für die Entscheidung 
über die Sache erforderlich sind, einschließlich der Unterla
gen, die die Kommission nach ihren Angaben bei der spa
nischen Zollverwaltung angefordert hat und die diese nicht 
zur Verfügung gestellt habe; 

— der Europäischen Kommission die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Die vorliegende Klage ist gegen den Beschluss der Kommission 
vom 29. Juni 2011 gerichtet, mit dem die Kommission die 
vorliegende Erlasssache zur Entscheidung über den Antrag der 
Klägerin auf Erlass von Einfuhrabgaben (Sache 003-004-005- 
006-2009 RRPP-J Y REC 04/10) mit der Begründung an die 
spanische Verwaltung verwiesen hat, dass sie nicht über hinrei
chende Informationen für eine Entscheidung über die Sache 
verfüge. Die spanische Zollverwaltung hatte die genannte Sache 
zuvor der Kommission auf der Grundlage von Art. 220 Abs. 2 
Buchst. b der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 
12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemein
schaften (ABl. L 303, S. 1) vorgelegt. 

Die Klägerin stützt ihre Klage auf vier Klagegründe: 

1. Erster Klagegrund: Verstoß gegen bestimmte Artikel der Ver
ordnung (EWG) Nr. 2454/1993 der Kommission vom 2. Juli 
1993 mit Durchführungsvorschriften zu der Verordnung 
(EWG) Nr. 2913/92 des Rates zur Festlegung des Zollkodex 
der Gemeinschaften (ABl. L 253, S. 1) 

— Es liege konkret ein Verstoß gegen die Art. 872 und 873 
dieser Verordnung vor, da die Europäische Kommission 
der Klägerin die Absicht, einen abschlägigen Beschluss zu 
erlassen, nicht mitgeteilt habe, um es ihr zu ermöglichen, 
sich dazu zu äußern, und sie die Klägerin nicht von dem 
Auskunftsersuchen an die spanische Verwaltung und die 
damit verbundene Verlängerung der Frist zur Entschei
dung über den Antrag auf Erlass unterrichtet habe. 

2. Zweiter Klagegrund: Es liege ein Verstoß gegen Art. 220 
Abs. 2 Buchst. b des Zollkodex vor, da diese Bestimmung 
nicht vorsehe, dass der Fehler der Zollbehörde ein „aktiver“ 
Fehler sein müsse, wie die Kommission annehme, und daher 
die Unterlagen wegen fehlender Informationen darüber zu
rückgeschickt worden seien, wer den Fehler begangen habe; 
tatsächlich sei dies die spanische Zollbehörde bewesen. 

3. Dritter Klagegrund: Verstoß gegen die Geschäftsordnung der 
Europäischen Kommission und konkret des in ihrem An
hang enthaltenen Kodex für gute Verwaltungspraxis in den 
Beziehungen der Bediensteten der Europäischen Kommission 
zur Öffentlichkeit 

— Der angefochtene Beschluss verstoße gegen die Allgemei
nen Grundsätze guter Verwaltungspraxis, die Leitlinien 
für gute Verwaltungspraxis sowie das Recht auf Erteilung 
von Informationen über die Rechte der Beteiligten. Die 
Kommission habe keines der beantragten Dokumente zur 
Verfügung gestellt und sich insoweit in dem den Gegen
stand der vorliegenden Klage bildenden Beschluss in kei
ner Weise geäußert. 

4. Vierter Klagegrund: Verstoß gegen die Charta der Grund
rechte der Europäischen Union 

— Konkret liege ein Verstoß gegen die Art. 41, 42, 47, 48 
und 51 der Charta vor.
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